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Gliederung

• Anlass des Moderationsverfahrens.

• Zeitliche Einordnung des Moderationsprozesses.

• Räumliche Einordnung des Prozesses (Suchraum).

• Aktuelle (naturschutzrechtliche) Rahmenbedingungen.

• Vom Moderationsprozess unabhängige Naturschutzvorhaben.

• Welche Regelungen gibt es in Biosphärenreservaten?

• Was regelt die Zonierung eines Biosphärenreservates?

• Welche Chancen bietet ein Biosphärenreservat?

• Weiteres Vorgehen.
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Anlass für das Moderationsverfahren

Erhalt und Entwicklung einer herausragenden Landschaft/Heimat sowie bessere
regionalökonomische Inwertsetzung des bundesweit einmaligen Gipskarstes
(Hotspot der biologischen Vielfalt!) in den Naturparken Südharz und Kyffhäuser.
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Ein exklusiver Klub (16 statt 103)

Deutschland
• 103 Naturparke

(27,8 % der Landesfläche)
(24 seit 2000)

• 16 UNESCO-Biosphären-
reservate
(3,7 % der Landesfläche)
(4 seit 2000)

zum Vergleich:

• 16 Nationalparke

(0,6 % der Landesfläche)

(4 seit 2000)

Naturparke Biosphärenreservate
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Zeitliche Einordnung

• Moderationsverfahren 2018
• Ideen / Meinungen / Ziele / Projekte

• Projektumsetzung 
• konkrete Projektergebnisse

• ggf. Vorbereitung Ausweisung 
eines Biosphärenreservates

• ggf. Ausweisungsverfahren

• ggf. UNESCO-Anerkennungs-
verfahren

� Freiwillig / Votum der Region
• keine rechtliche Bindungswirkung

� Freiwillige Beteiligung
• Bindung je nach Projekt

� Freiwillige Beteiligung
• keine rechtliche Bindungswirkung

� Beteiligung gem. BNatSchG
• rechtsverbindliche Verordnung!

� Freiwillige Unterschrift
• werbewirksames Qualitätssiegel
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Suchraum

Stefan Braunisch 621.03.2018 Urbach

Gipskarst im Südharz und 
Kyffhäuser ist zentrales 
Element.

Ziel:
mindestens 30.000 Hektar

(offenes Angebot)
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Aktuell bestehender Rahmen

• Regionalplan Nordthüringen

• Sonstige allgemeingültige Gesetze (BauGB, WaldG, ThürWaldG, 
BNatSchG, ThürNatG, WHG, ThürWG, BBergG, B), Vorschriften etc.

• Flächenkonkreter naturschutzrechtlicher Rahmen
� Naturparke Kyffhäuser und Südharz

� Naturschutzgebiete

� Landschaftsschutzgebiete

� Natura 2000-Gebiete (FFH- und SPA-Gebiete)

� Gesetzlich geschützte Biotope („§ 18-Biotope“)

� (aus der forstlichen Nutzung genommene Bereiche)

� An diesem Rahmen ändert sich nichts!

� Sehr gute Voraussetzungen für Einrichtung eines Biosphärenreservates!
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Andere unabhängige Verfahren

• Ausweisung neuer Naturschutzgebiete durch die obere Naturschutz-
behörde (Landesverwaltungsamt) gemäß Arbeitsliste.
� Gesetzlich geregeltes Verfahren mit Auslegung und Beteiligung (Verfahrensweise 

ist von den bestehenden Naturschutzgebieten in der Region bekannt).

� Regelungen vergleichbar mit bestehenden Naturschutzgebieten, jedoch hängen 
diese vom Ergebnis der Abwägung ab. Die konkrete Abgrenzung und die 
konkreten Regelungen (z. B. Verbote und Ausnahmen) ergeben sich also erst 
aus dem vorgeschriebenen Verfahren.

• Der Possen ist für ein Biosphärenreservat nicht erforderlich!

� NSG-Ausweisungen und Possen-Entwicklung erfolgen unabhängig
vom jetzigen Moderationsprozess und dessen Ausgang!
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Regelungen in Biosphärenreservaten

• Verwaltung mit entsprechenden Aufgaben („Servicestelle vor Ort“)

• Zonierung
� Entwicklungszone (entspricht LSG bzw. ohne naturschutzrechtlichen Status)

• Muss 50 bis 80 % der Gesamtfläche umfassen.

• Alle im Zusammenhang bebauten Bereiche befinden sich in der Entwicklungszone und 
bilden dort mit einem Übergangsbereich eine „Extrazone“.

� Pflegezone (entspricht NSG)
• Muss mind. 10 % bzw. zus. mit Kernzone mind. 20 % der Gesamtfläche umfassen.

(aktuell 10,3 % NSG und 2,6 % geplant; zus. mit Kernzone 15,7 % des Suchraums).

� Kernzone (entspricht NSG mit nutzungsfreien Zonen/Totalreservat)
• Muss mind. 3 % der Fläche umfassen (im Suchraum aktuell 4,6 % ungenutzte Wälder).

� Bereiche für die Kernzone sind ausreichend vorhanden!

� Bereiche für die Pflegezone reichen ggf. aus!
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Stefan Braunisch 21.03.2018 Urbach 10

Zonierungs-
Schema
(ideal)
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Was passiert in der Entwicklungszone?

• In sämtlichen Innenbereichen und „Übergangsbereichen“: Nichts!

• Im bauplanungsrechtlichen Außenbereich wird ein Grundschutz im 
Hinblick auf Belange des Landschaftsbildes eingerichtet.
� Schutz Erholungsnutzung/Tourismus, wie auch Land- und Forstwirtschaft.

• Im Gegenzug werden voraussichtlich die Alt-LSG aufgehoben.     
� Klarheit durch Vereinheitlichung und Anpassung der Regelungen.

� Die Entwicklungszone wird durch die Siedlungen und die verschie-
denen Nutzungsformen der örtlichen Bevölkerung geprägt.

� Die Entwicklungszone ist Schwerpunkt der „harten“ touristischen
Infrastruktur (Übernachtung, Gastronomie, Infozentren).

� Durch die Entwicklungszone werden die ordnungsgemäße land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung nicht eingeschränkt.
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Beispiel BR „Thüringer Wald“ 1

Stefan Braunisch 1221.03.2018 Urbach

• In der Entwicklungszone sind außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile und eines Umkreises von 40 m um diese sowie außerhalb 
des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen alle Handlungen ver-
boten, die den Landschaftscharakter des Gebietes verändern oder die 
Erholungseignung der Landschaft beeinträchtigen (§ 3 Abs. 1).

� Keine Verbote im „Innenbereich“.

� Keine Verbote in einem 40 m angrenzenden Pufferbereich.

� Keine Verbote im Geltungsbereich von Bebauungsplänen.

� Zudem sind auch zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestandskräftige 
Plangenehmigungen oder -feststellungsbeschlüsse ausgenommen.

� Aber: Der konkrete Umfang der Entwicklungszone und die erforderli-
chen Regelungen werden erst im späteren Verfahren (mit umfassender 
Beteiligung) erarbeitet.



Rubrik

Beispiel BR „Thüringer Wald“ 2
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• In der Entwicklungszone des Biosphärenres. „Thüringer Wald“ erlaubt:
� Wesentliche Änderung von Straßen mit Zustimmung der UNB.

� Errichtung/Änderung von Bahnanlagen mit Zustimmung der UNB.

� Errichtung Masten oder wasserwirtschaftliche Anlagen mit Zustimmung der UNB.

� Errichtung/Änderung baugenehmigungspflichtiger Anlagen der Forst- und Land-
wirtschaft sowie der Imkerei mit Zustimmung der UNB.

� Errichtung/Änderung baugenehmigungspflichtiger Anlagen mit touristischer Zweck-
bestimmung mit Zustimmung der UNB bzw. gem. touristischem Entwicklungsplan.

� Wes. Änderung sonst. baugenehmigungspfl. Anlagen mit Zustimmung der UNB.

� Abbau und Ablagerungen von Bodenschätzen in den entspr. Vorranggebieten.

� Aufforstung von Brachflächen mit Zustimmung der UNB.
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Was passiert in der Pflegezone?

• Die geltenden Regelungen der bestehenden Naturschutzgebiete 
werden beibehalten (10,3 % des Suchraums). 

• Die Regelungen der aktuell geplanten Naturschutzgebiete werden 
ebenfalls beibehalten (2,6 % des Suchraums).

• Soweit Bereiche fehlen, erhalten diese analoge NSG-Regelungen. 
� Schutz Natur und Tourismus, Erhalt der Grünland- und Waldflächen.

� Durch die Pflegezone wird die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
nicht über den aktuellen Status Quo eingeschränkt (NSG/FFH). 
Extensive landwirtschaftliche Nutzungen sind prägendes Element.

� In dieser Zone erfolgt eine Ausrichtung an den touristischen und 
naturschutzfachlichen Zielen.

� Die Pflegezone ist offen für eine „weiche“ touristische Infrastruktur 
(Wanderwege, Rast- und Infopunkte).
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Was passiert in der Kernzone?

• Die bereits aktuell aus der forstlichen Nutzung genommenen bzw. dazu 
vorgesehenen Waldflächen reichen aus. 
� Bestehende Regelungen zu nutzungsfreien Bereichen oder Totalreservaten in 

bestehenden Naturschutzgebieten werden beibehalten bzw. jene aus dem 
Biosphärenreservat „Thüringer Wald“ herangezogen.

� Bereits aus der forstlichen Nutzung genommene Flächen der Landesforstanstalt 
sowie Stiftungsflächen des Nationalen Naturerbes (Bendeleber Wald, Östliche 
Hainleite, Rüdigsdorf) erhalten analoge Regelungen.

� Die Kernzone dient der Forschung (Prozessschutz) sowie in aus-
gewählten Bereichen der Umweltbildung und dem Naturerleben. 

� Aktuell und auch perspektivisch werden keine landwirtschaftlichen 
Flächen für die Kernzone benötigt.

� Es müssen keine neuen Flächen aus der Nutzung genommen werden.
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Welche Chancen bietet ein 
Biosphärenreservat im Südharz?

• Es wird eine Regionalmarke eingeführt, welche auf unterschiedliche 
Weise genutzt werden kann (Partnerinitiative, Marketing von mit 
Qualitätskriterien verbundenen Produkten, Tourismus).

• Es bieten sich Chancen für unkonventionelle, innovative Ideen zur 
Vermarktung spezieller (Nischen-)Produkte sowie von (Erlebnis-) 
Angeboten.

• Konkrete Ideen können nur Akteure vor Ort entwickeln (Mitarbeit in der 
entsprechenden Arbeitsgruppe im Moderationsprozess). Die Verwal-
tung eines Biosphärenreservates kann unterstützen und fördern.
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Weiteres Vorgehen

• Arbeit in den Arbeitsgruppen wird weitergeführt mit dem Ziel, Ideen 
und Projekte von der Region für die Region zu entwickeln.

• Es werden Grundsätze zur Zusammenarbeit mit den Nutzergruppen 
vereinbart, nach denen eine zukünftige Zonierung erarbeitet wird.

• Der Bürgermeisterdialog der Ministerin wird nach der Sommerpause 
fortgeführt.

• Ebenfalls nach den Sommerferien erfolgt eine weitere Informations-
veranstaltung zur Land- und Forstwirtschaft mit dem Ziel:
� Darzustellen, in wie weit sich der Suchraum konkretisiert hat (Wie ist die Position 

der Gemeinden?).

� Die sich daraus ergebenden Erfordernisse für eine Zonierung abzuleiten (im 
Hinblick auf eine UNESCO-Anerkennung).
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Fazit

• Der Moderationsprozess ist ein Angebot zu einer Chancendiskussion, 
wie das naturräumliche Kapital vor Ort zur regionalökonomischen 
Inwertsetzung genutzt werden kann.

• Der Suchraum für ein Biosphärenreservat besitzt bereits heute zum 
weit überwiegenden Teil die von der UNESCO geforderten natur-
schutzrechtlich erforderlichen Flächen und Regelungen.

• Der jetzige Moderationsprozess führt zu keinen rechtsverbindlichen 
Festlegungen für Kommunen oder Landnutzer.

• Naturschutzgebietsausweisungen durch die obere Naturschutzbehörde 
erfolgen unabhängig von diesem Prozess (umfassende Beteiligung!).

• Inwieweit der Landkreis, die Gemeinden, einzelne Betriebe/Personen 
und das Gemeinwesen von einem Biosphärenreservat profitieren, hängt 
von konkret entwickelten Projekten und Initiativen ab.
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Vielen Dank !


